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Während in den vergangenen 
Wochen die Kurse an den 
internationalen Finanzmärkten 
in den Keller purzelten, stellen 
sich viele Anleger die Frage, 
ob sich ihr Schaden durch 
den Wertverlust ihrer Aktien 
bloß auf die weltweite allge-
meine Finanzkrise oder doch 
auch auf einen schlechten 
Anlageberater zurückführen 
lässt - und ob sie sich an ihm 
vielleicht schadlos halten kön-
nen. 
Das Risiko der Anlageberater, 
von ihren Kunden in Haftung 
genommen zu werden, wurde 
durch die EU-Richtlinie 
2004/39/EG, die unter der 
Kurzbezeichnung "MiFID" 
bekannt ist, zweifellos ver-
schärft. Die wesentlichen Vor-
gaben der MiFID sind mit dem 
Wertpapieraufsichtsgesetz 
2007 am 1.11.2007 in Öster-
reich in Kraft getreten.  
 
Schon nach der alten Rechts-
lage war der Anlageberater 
verpflichtet, seinen Kunden 
"alle zweckdienlichen Infor-
mationen mitzuteilen, soweit 
dies zur Wahrung der Interes-
sen der Kunden und im Hin-

blick auf Art und Umfang der 
beabsichtigten Geschäfte 
erforderlich ist". Bereits bei 
leicht fahrlässiger Verletzung 
seiner Aufklärungs- und Be-
ratungspflichten drohen dem 
Berater Schadenersatzan-
sprüche des Kunden, wobei 
zur Bemessung des Scha-
dens in der Praxis geprüft 
wird, wie der Kunde stünde,  
wenn er ordnungsgemäß  
aufgeklärt worden wäre. 
Die Zahl der Haftungsfälle ist 
allerdings überschaubar 
geblieben, nicht zuletzt des-
halb, weil die gesetzliche 
Vorgabe sehr allgemein 
gehalten war. 
 
"Ausreichend detaillierte 
Aufklärung" 
 
Dies könnte sich nun ändern. 
Die MiFID legt nämlich weit 
konkreter fest, dass Privat-
kunden in verständlicher 
Form über "spezifische" An-
lagerisiken "ausreichend de-
tailliert" aufzuklären sind, 
sodass ein Beratungsfehler 
gegenüber dem Kunden 
leichter nachweisbar wird. 
Informationen über vergan-
gene Kursentwicklungen 
müssen etwa eine deutliche 
Warnung enthalten, dass 
sich die Zahlenangaben auf 
die Vergangenheit beziehen 
und frühere Entwicklungen 
kein verlässlicher Indikator 
für künftige Ergebnisse sind. 
Wichtige Aussagen oder 
Warnungen dürfen somit 
nicht verschleiert, abge-
schwächt oder missverständ-
lich dargestellt werden. Die 
Bereitstellung von Informatio-
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nen auf elektronischem Weg 
(Website, E-Mail) ist nur 
dann zulässig, wenn der 
Kunde nachweislich über 
einen regelmäßigen Zugang 
zum Internet verfügt.  
 
Ein einfacher Hinweis an 
den Kunden, dass die ge-
wählte Anlageform riskant 
sei, reicht nicht aus. Der 
Kunde muss nämlich die  
m i t  d e m  G e s c h ä f t  
einhergehenden Risiken 
v e r s t e h e n  k ö n n e n 
 
Die neue Rechtslage ver-
langt weiters, dass der Anla-
geberater auch zu prüfen 
hat, ob die mit dem Geschäft 
einhergehenden Anlagerisi-
ken - z.B. ein Totalverlust - 
für den Kunden finanziell 
überhaupt tragbar sind. Der 
Kunde ist dabei gut beraten, 
die von ihm zu diesem 
Zweck in einem Anlagepro-
filformular abgefragten Infor-
mationen über Einkommen, 
private finanzielle Verpflich-
tungen und anderes genau 
auszufüllen und Informati-
onsblätter der Bank aufzu-
heben.  
Gregor Grubhofer, DER STANDARD, 
Print-Ausgabe, 15.10.2008  
 
Wir, die BWKU GmbH,  
haben in den letzten  
Jahren ein größeres Netz-
werk von Experten erstellt, 
welches es uns ermöglicht 
Sie in fast allen Bereichen 
der Wirtschaft fundiert zu 
beraten. 
 
Denn gemeinsam sind wir 
stärker! 
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Deckungsbeitrag – Wichtigkeit, Definition und Auswirkung!  
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Der „Deckungsbeitrag“ – kurz 
bekannt auch unter „DB“. Ein 
Ausdruck aus der Kostenrech-
nung mit tiefem Hintergrund und 
spürbaren Auswirkungen - so-
wohl bei richtiger als auch bei 
weniger fachlicher Anwendung – 
so könnte man den Begriff pau-
schal beschreiben. Nimmt man 
diesen Ausdruck in den Mund, 
wird jeder sofort hellhörig und 
versucht seine insgeheim beste-
hende Interpretation zu diesem 
Thema durch gutes Zuhören zu 
untermauern und für sich eine 
Version zu finden. Hier die Fak-
ten dazu: 
 
Wie wichtig ist der „DB“, wie 
wir ihn im Folgenden nennen 
wollen? 
Viele Kennzahlen des Unterneh-
mens, welche aus dem Controlling 
kommen beschäftigen sich mit den 
unterschiedlichsten Bereichen wie 
Personalauslastung, Fuhrparkrenta-
bilität, Handelswarenumschlag, .. 
um nur einige zu nennen. Alles äu-
ßerst nützliche Informationen, wie 
wir bereits erfahren haben („Der 
neue Badener“ Ausgabe 05 / 2008), 
jedoch sehr spezifische und auf be-
stimmte Bereiche des Unterneh-
mens ausgerichtete Kennzahlen. 
Der „DB“ ist in seiner Aussagekraft 
in €uro an die oberste Prioritäts-
schiene zu stellen. Vor allem resul-
tierend aus der Tatsache, dass jede 
einzelne Leistungsstunde, jede Wa-
renmanipulation, jede Montageein-
heit einen „DB“ erbringen muss 
und im wesentlichen erst auf dieser 
Ebene – auf der Ebene der „DB“-
Rechnung eine annähernd realisti-
sche Planrechnung für das Unter-
nehmen möglich gemacht wird.    
 
Die Definition zum „DB“ 
Der „DB“ (Deckungsbeitrag) ist in 
der Kosten- und Leistungsrechnung 

die Differenz zwischen den erzielten 
Erlösen (Umsatz) und den variablen 
Kosten im Unternehmen. Es han-
delt sich also um den Betrag, der 
zur Deckung der Fixkosten zur Ver-
fügung steht. Der Deckungsbeitrag 
kann sowohl auf die Gesamtmenge 
eines Produktes bezogen sein, als 
auch auf eine Mengeneinheit 
(Stückgröße), um z.B. über die Voll-
kostenrechnung das Produktionsvo-
lumen zu ermitteln, bei dem die Ge-
winnschwelle (=Break-Even-Point) 
erreicht wird.  

Klingt eher kompliziert, ist jedoch 
bei näherer Betrachtung nicht mehr 
und nicht weniger, als wir im Unter-
bewußtsein als Unternehmer täglich 
bestrebt sind zu tun – nämlich: 
Mit unseren Produkten und Dienst-
leistungen Geld verdienen, damit 
unsere Kosten abdecken und die 
Gehälter unserer Mitarbeiter und 
unsere eigene Existenz zu sichern. 
Das verdiente Geld, nach Abzug 
der variablen (produktionsab-
hängigen) Kosten, ist der „DB“ und 
der sollte – wenn wir Unterneh-
mensentwicklung und positives 
Wirtschaften in den Vordergrund 
stellen – ausreichen, um die zuvor 
genannten Fixkosten abzudecken.  
 
Die Auswirkung des „DB“ 
Hier beginnt es für den Unterneh-
mer interessant zu werden, denn 
ein positiver Deckungsbeitrag lässt 
noch lange nicht den Schluss zu, 
dass das Unternehmen wirtschaft-
lich ist. Erst die Gegenüberstellung 
des „positivem DB“ zu unserer 
fixen Kostenstruktur bringt die 
Wahrheit ungeschminkt ans Licht.  
 
Ein wesentlicher und für zukunfts-
orientierte Unternehmensführung 
ausschlaggebender Faktor im Zu-
sammenhang mit dem „DB“ ist die 
Tatsache, dass bei Integration von 
Deckungsbeiträgen bereits in der 

Planrechnung sehr gute Aussagen 
über die mögliche Unternehmens-
entwicklung und damit verbundene 
Massnahmen, und auch Risken ge-
macht werden können.  
Zusammenfassend können wir sa-
gen: 
Ein positiver DB ist Bedingung für 
jeden Unternehmer. Ob der vorhan-
dene positive DB ausreicht, um das 
Unternehmen langfristig erfolgreich 
zu führen ergibt sich aus der Ge-
genüberstellung von positivem DB 
und den Fixkosten des Unterneh-
mens. Ohne „DB“ zu wirtschaften 
ist,  wie ein Schiff ohne Kapitän auf 
die Reise zu schicken! 
 
Einer der Gründe warum Unterneh-
men in eine Krise geraten, ist das 
Fehlen einer Deckungsbeitrags-
rechnung – das gilt für den Dienst-
leistungsbereich in gleichem Aus-
maß wie für den Handels- und Ge-
werbesektor bzw. alle Mischformen! 
 
Im Rahmen unseres Beratungspa-
ketes der BetriebsWirtschaftlichen 
Kooperation für Unternehmer bieten 
wir neben ganzheitlichem Control-
ling,  maßgeschneiderte Deckungs-
beitragsrechnungen und Lösungen 
für Ihr Unternehmen, und  
die laufende Betreuung.  
 
Entscheiden Sie in einem kostenlo-
sen, unverbindlichen, persönlichen 
Informationsgespräch ob Sie un-
ser Leistungsspektrum in Anspruch 
nehmen wollen.  
 
Rufen Sie uns an – reden Sie mit 
uns – nur wenn Sie von uns über-
zeugt sind macht es Sinn! 
 
Nächste Folge: 
Handel und Dienstleistung – Was ist 
der Unterschied? 
 
www.bwku.at           office@bwku.at 
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Wer ein Unternehmen erwirbt, übernimmt auch die Verträge. Dies kann zwar 
durch Widerspruch verhindert werden. Doch dadurch tauchen erst recht neue 
Probleme auf. 
 
Wird ein Unternehmen erworben und fortgeführt, gehen auf den Erwerber alle unter-
nehmensbezogenen, nicht höchstpersönlichen Rechtsverhältnisse des Veräußerers 
über - es sei denn, anderes wird vereinbart. 
 
Der Erwerber ist berechtigt, diesen Rechtsübergang zu verhindern. Übt er dieses 
Recht aus, bleibt der Veräußerer weiter Vertragspartei. Hierzu steht ihm eine Frist 
von drei Monaten nach Mitteilung des Übergangs des Rechtsverhältnisses zur  
Verfügung. Die Frist beginnt mit Zugang der Mitteilung beim Vertragspartner zu  
laufen. Umgekehrt muss der Widerspruch aber innerhalb der Dreimonatsfrist  
entweder beim Veräußerer oder Erwerber einlangen, um wirksam zu sein.  
Der Vertragspartner muss seinen Widerspruch nicht begründen. 
 
Widerspricht der Vertragspartner dem Übergang des Vertragsverhältnisses, bleibt der 
Veräußerer weiter Vertragspartei. Dies könnte aber unangenehme Folgen haben, 
wenn der Veräußerer den Vertrag gar nicht mehr erfüllen kann, da er das Unterneh-
men bereits veräußert hat. Daher sollten bereits vor Abschluss des Unternehmens-
kaufvertrages die wichtigsten Partner aus unternehmensbezogenen Rechtsverhältnis-
sen des Veräußerers kontaktiert und geklärt werden, ob sie dem Vertragsübergang 
zustimmen oder nicht. Aber auch für den Erwerber ist diese Vorgangsweise sinnvoll: 
Der Weiterbestand gewisser Vertragsverhältnisse kann für das Unternehmen lebens-
wichtig und ein Widerspruch daher existenzbedrohend sein. 
 
Übernimmt der Erwerber die unternehmensbezogenen Rechtsverhältnisse nicht, so 
haftet er allerdings dennoch für die damit verbundenen Verbindlichkeiten. Diese Haf-
tung kann aber durch Vereinbarung abgewendet werden. Dieser Haftungsausschluss 
ist allerdings nur unter der Voraussetzung wirksam, dass er beim Unternehmensüber-
gang in das Firmenbuch eingetragen, auf verkehrsübliche Weise bekannt gemacht 
oder dem Dritten vom Veräußerer oder vom Erwerber mitgeteilt wurde. 
 
Haftung auch ohne Übernahme 
Nach den Erläuterungen zur Regierungsvorlage soll der Erwerber aber auch für Ver-
bindlichkeiten aus unternehmensbezogenen Rechtsverhältnissen haften, die aufgrund 
des Unternehmenskaufvertrages auf ihn übergehen sollten, aber nicht übergingen, da 
der Vertragspartner des Veräußerers sein Widerspruchsrecht ausübte. Dies würde 
die Konsequenz nach sich ziehen, dass der Erwerber zwar das Rechtsverhältnis nicht 
erhält, aber dennoch dafür haften soll.  
 
Der Gesetzeswortlaut wäre daher einschränkend auszulegen, dass der Erwerber für 
die unternehmensbezogenen Rechtsverhältnisse des Veräußerers, die er zwar über-
nehmen sollte, aber aufgrund des ausgeübten Widerspruchsrechtes des Vertrags-
partners nicht übernehmen konnte, nicht haftet. 
Aufgrund rechtlicher Sicherheiten wäre aber dennoch zu vereinbaren, dass der  
Erwerber auch für die unternehmensbezogenen Rechtsverhältnisse verbundenen 
Verbindlichkeiten die Haftung nicht übernimmt, die er zwar vereinbarungsgemäß 
übernehmen soll, deren Übernahme allerdings widersprochen wird.  
Da diese Rechtsverhältnisse aber im Vorhinein nicht feststehen, können sie im Unter-
nehmenskaufvertrag auch nicht angeführt werden.  
 
Auch aus diesem Grund erscheint die Kritik an der Praxis mancher Firmenbuchge-
richte berechtigt, wonach für den Haftungsausschluss der Unternehmenskaufvertrag 
unter Anführung sämtlicher Verbindlichkeiten vorzulegen wäre, deren Haftung ausge-
schlossen werden soll. Quelle: Dr. Arno Brauneis, diepresse.com   
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Trinkgelder bleiben  
weiterhin steuerfrei 
Der Verfassungsgerichts-
hof hat seine im Sommer 
formulierten Bedenken zu-
rückgenommen und die 
2005 eingeführte Steuer-
freiheit von Trinkgeldern 
bestätigt. Ein Croupier der 
Casinos Austria hatte sich 
an die Höchstrichter ge-
wandt, weil seine Berufs-
gruppe von der Steuerfrei-
heit ausgenommen ist. Er 
hat jedoch - anders als 
noch im Sommer erwartet - 
nicht recht bekommen. 

Notstopp bei  
Fremdwährungs- 
krediten 
Seit Montag, 13.10.2008, 
vergibt keine der fünf  
g r öß t e n  h e i m is c hen  
Banken-Gruppen mehr  
Fremdwährungskredite. 
 
Wir empfehlen 2 alternati-
ve Finanzierungsmög-
lichkeiten: Zum einen ein  
normales Hypothekardarle-
hen mit einem für zwei bis 
drei Jahre fixierten Zins-
satz, zum anderen ein Bau-
spardarlehen mit einer 
Zinsobergrenze von sechs 
Prozent.  

Um € 190,— (exkl. USt) 
pro Monat sind Sie dabei!  

Erfolgreich durch 
professionelle 

Betriebsberatung! 
 

Fordern Sie unseren  
Kooperationsvertrag an! 

Ein neuer Weg für 
österreichische 

KMUs! 



 

BERATUNG: 
Optimierung Ihres Betriebsergebnisses 

Analyse Ihres Jahresabschlusses 
Strategieberatung 

Unternehmensnachfolge 
Marketing und Vertrieb 

FINANZIERUNG: 
Investitionen 

Geld– und Finanzfragen 
Lieferantenkredite 

Risikokapital 
Sozialfonds 

SONDERLEISTUNGEN: 
Kontakte in andere Länder 

Abwicklung aller Behördenwege 
Ausbildung, Seminare, Kurse 

Sondertarife für Kooperationspartner 

BetriebsWirtschaftliche Kooperation  
für Unternehmer GmbH 

C. M. Ziehrergasse 3 
2542 Kottingbrunn 

Tel.:+43 676 719 22 94 
Fax:+43 2236 893 007 

www.bwku.at                 office@bwku.at 

MIT UNS IST ES MÖGLICH   —  UM BIS ZU 80% WENIGER SCHULDEN 

7100 Neusiedl am See –  Kräftenweg 5 
office@stb-takacs.t – www.stb-takacs.at 

Unternehmens– und Betriebsberatung 

HOLZBAU RINGHOFER GmbH 
Dachstuhl - Wintergärten - Innenausbau 

PLANUNG und AUSFÜHRUNG 
 

 TEL: 02641 2501     FAX-DW 40 
holzbau.ringhofer@aon.at 

office.holzbau@aon.at 
2880 Kirchberg a. Wechsel, Markt 19 

 
BEI UNS GEHT´s UM HOLZ! 
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http://www.stb-takacs.at/�
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